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8. Beiblatt Bqiblatt zur Parlamentskorrespondenz. 7. März 1951. 
'-

237/J Anfrage 

der Abg. A p p e 1, M e n t ast_i, w ~ i~~",.b erg e r Wld Genossell 
% 

an den Bundesminister ~ur Finanzen, 

bctrc,ffc;;nd die Gewährung von Kinderbeihilfeu nach dem Kinderbcihi1fengesetz 

vom 21.6.1950, BGBI.Nr. 135~ 

.... -.-.-,,-.:-
Im § 1 Abs. 1 Z. 3 des Bundesgesetzes Nr. 31/50 vom 16.12.1949 und der Fas­

sung des Bundesgesetzes Nr. 135 vom 21.6.1950 ist der Kreis d~r Bczugsbe­

rcehtigtcl1, an wolche Kinderbeihilf~ gewährt wird, festgelegt . Dari...'1 kommt 

zum Ausdruek,'daß Kinderbeihilfen nur an Personen gewährt werden, die Ein­

kül'lftG ·nur aus nichtselbständiger Arb:it beziehen. In der Spruchpraxis der 

Finanzämter kommt es 1llln immc_r wieder vor, daß Antragsteller auch dann, 

wemn sie nur den klcinste;n GrUJ.'"ldbesitz a.ufweisen, ~on der Gewährung der 

Kindcrbcihilfe ausgeschlossen bleiben. In letzter Zeit haben sich sogar 

Fälle ergeben, daß Kriegerswitwen, die einen Schrebergarten besitzen, auS 

wclch~m sie 11achw81sbar keine Einkünfte· beziGhen, von der Gewährung der 

Kindcrbcihilf~ durch die Finanzämter ausgeschlossen werden. Immer wieder 

sind Intcrvcntioncm erforderlich, um Beschwerden gegen solche Entscheidun­

gen zum Erfolge zu führen. 

Die Bescheide der Finanzämter stützen sich auf einen Erlaß des Finanz-
:; ", 

ministeriums, der besagt, daß bei Grundbesitz od8r sonstigen Einkünften aus 

selbstä.'1digc% Arbeit die Kinderbeihilf"e nicht zu gewähren ist. Nach Auskunft 

d::r Finanzämtc1" erklären diese,. daß, wenn, jomandauch nur ein Einkommen von 

ganz geringer Höhe und sei~n es nur 10 S im Monat aus selbstä..'1digcr Arbeit 

bezieht, KindDrbeihilfe nicht gewährt. ,verden kann .. And:rcrseits war es aber 
der Wille der Gesetzgeber, den Kreis der Bczugberechtig~en mögt. ichst groß 

zu g0stulten, was schon daraus hervorgeht ,daß Personen bis Zu eincm Ein­

kommen .von 36.000 S jährlich bei einem Kinde Kinderbeihilfe beltolm:i:lCn können. 

Es stellen nW1 die EntscheidUngen der einzelnen Finanzämter ein arges 

lüßvcrhältnis dar, wenn eine Kriegerswitwe, die· einen kleinen Schrebergar­

ten'besitzt, vom Anspruch auf die Kinderbeihilfe ausgeschlossen, andererseits 

wieder b:::i cincLl Einkommen von 36.000 S jährlich diese gewährt wirtL Dazu 

kommt, daß boi kleinen Landwirten. die oft nur ein Grundausmaß von einem 

Hektar besitzen und infolge der angespannten Arbeitsmarktlage keine Arbeit 
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bekommen können, diese gleichfalls auf Grund der Entscheidung':~n der Finanz­

ämter vom Bezug 4i)l" Kinderbeihilfe ausgeschlossen sind, wogegen Kleinland­

wirten, die die Uögl ichkci t haben, neben der Betreuung .ihrer Wirtschaft 

auch nooh cin()n Beruf auszuüben, die Kindcrbcihilfe gewä.hrt wird, sofr:;rn 

das Jahreseinkommen bei Famili'"n mit einem Kinde 36.000 S nicht übersteigt. 

Diese Tatsachen lösen immer wieder den Unwillen vcrmdntlich an­

spruchsberechtigter Pcrso~en aus, die mit ihrem Antrag auf Gewährung der 

Kinderbeihilfe von den ~inanzämternauf Grund ßer Durchführungsvcrordnung 

des Bundesminis:: eriums für Finanzen abltewiesen werden müssen. 
r; 

Die gefertigten Abgeordneten stelL nodah::r an d8n Herrn Bundesminister 

für Finanaou die nachstehende 

An fra g e : 

l.),Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereit, in einem Durch .. 

führungscrlaB genaue Grenzen bezüglich des Grwldbcsi tzes bei Anspruchs­

bereohtigten festzulegQn? 

2.) Ist der Herr Bundesminister berit,. gleichfalls in eineDl Durch­

rqllr\u\g$crlaß die Fipanzämter anzuweison, was wltcr Einkünften aus f;elb­

stäucHgcrArbc!t' zÜ vcrst ehen. ist, Und die Rö,he solcher Einkünfte fcät!!u<ioi· 

legen? 

-.-.- .... -.-
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